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Inklusion aus der Perspektive des rechtlichen und 
ethischen Begründungsdiskurses 
Christian Lindmeier & Bettina Lindmeier 

In der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft besteht inzwischen weitge-
hend Konsens darüber, dass Inklusion nicht nur zu den „wirklich zentrale[n], 
sondern auch zu den schwierigen Fragen unsers Bildungssystems“ (Tenorth 
2013, S. 7) gehört. Unstrittig ist auch, dass der pädagogische Inklusionsdis-
kurs nicht nur von der Sonderpädagogik und bezogen auf behinderte Men-
schen zu führen ist. Die fachliche Auseinandersetzung mit Inklusion, die in 
fast allen erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen eingesetzt hat, ist al-
lerdings vielfach – nicht zuletzt in der Sonderpädagogik – von erheblicher 
Skepsis geprägt. 

In Übereinstimmung mit internationalen, auch auf empirischer Forschung 
beruhenden Erkenntnissen unterscheiden wir zwischen Begründungsdiskur-
sen und Realisierungs- bzw. Implementierungsdiskursen über Inklusion bzw. 
inklusive Bildung. Innerhalb beider identifiziert Dyson (1999) je zwei Dis-
kursstränge: Die Begründungsdiskurse beschäftigen sich zum einen mit der 
rechtlichen und ethischen Legitimation von Inklusion, zum anderen mit der 
Effektivität inklusiver Erziehung und Bildung („inclusive education“). Im 
Rahmen der Realisierungsdiskurse werden Fragen der politischen Implemen-
tierung und der praktischen Umsetzung von Inklusion in den Bildungsinstitu-
tionen bearbeitet. Dieser Beitrag konzentriert sich aus Platzgründen auf den 
rechtlichen und den ethischen Begründungsdiskurs. 

1 Entwicklung des internationalen Diskurses zu inklusiver 
Bildung 

Die Forderung nach Inklusion im Bildungsbereich wurde seit Anfang der 
1990er Jahre – ausgelöst durch die Kritik an der US-amerikanischen Integra-
tionspolitik des „mainstreaming“ (Johnson 2013) – maßgeblich durch die 
UNESCO (z.B. UNESCO 2005) als „globale Agenda“ vorangetrieben (Kiup-
pis 2014). Das integrationspädagogische „Mainstreaming“ hatte dazu geführt, 
dass leichter beeinträchtigte Kinder in Regelschulen platziert wurden, leichter 
Schulabschlüsse erlangten und damit insgesamt bessere Lebensbedingungen 
erreichten (Skrtic 1995). Dadurch wurden aber die Differenzlinien, an denen 
entlang Ausgrenzung erfolgte, nicht aufgehoben, sondern lediglich neu gezo-
gen: Wer sich nicht leicht genug „passend machen“ ließ, blieb weiterhin in 
besonderen Institutionen, die sich allmählich in „Resteinrichtungen“ verwan-
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delten. Das dahinter stehende Modell von Behinderung blieb personenbezo-
gen und vernachlässigte das „Behindertwerden“ in sozialen Situationen. Je 
mehr dieses Modell ausdifferenziert wurde, desto häufiger wurden Kinder 
durch verschiedene, das „mainstreaming“ vorbereitende Institutionen wie 
Sonderschulen, Vorbereitungsklassen etc. „geschleust“, was zum Begriff des 
„Kaskadenmodells“1 führte (Hinz 2008). Ähnliche Entwicklungen wurden im 
Rahmen der „deinstitionalization“ (Mansell/Ericsson 1996), der Schließung 
von Großeinrichtungen und dem Aufbau gemeindenaher Möglichkeiten des 
Wohnens und Lebens behinderter Menschen festgestellt und scharf kritisiert 
(Lindmeier 2008). 

Die Salamanca-Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für be-
sondere Bedürfnisse der UNESCO von 1994 reagierten erstmals auf interna-
tionaler Ebene auf diese Entwicklung. Sie gilt daher als Meilenstein auf dem 
Weg zur Verankerung des Rechts auf inklusive Erziehung und Bildung, denn 
sie forderte zum ersten Mal, Bildungssysteme inklusiv zu gestalten, um sie in 
die Lage zu versetzen, allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit ih-
ren individuellen Lernbedürfnissen gerecht zu werden („child-centred-peda-
gogy“). Die Forderung nach einer „Schule für alle“ blieb in der Bundesrepu-
blik Deutschland allerdings politisch noch weitgehend folgenlos, während 
der Inklusionsbegriff im wissenschaftlichen Kontext rasch aufgegriffen wur-
de, da er anschlussfähig war an den im deutschsprachigen Raum entwickelten 
Integrationsbegriff. Aus diesem Grund wurde allerdings kontrovers disku-
tiert, ob dieser neue Begriff nötig und weiterführend sei (Hinz 2004). 

Mit der Ratifizierung der 2006 von der UN-Vollversammlung beschlosse-
nen UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
BRK) im März 2009 erhielten die Vorschriften dieses Übereinkommens „in 
Deutschland den Rang eines Bundesgesetzes – unbeschadet der Tatsache, 
dass in Folge der ‚Kulturhoheit der Länder’ die das Schulwesen betreffenden 
Bestimmungen der Konvention erst noch durch eine Anpassung der Schulge-
setze der Länder in innerstaatliches Recht transformiert werden müssen [...]“ 
(Klemm 2014, S. 626). Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtete sich 
damit nicht nur dazu, das Recht von Menschen mit Behinderungen auf (schu-
lische) Bildung anzuerkennen, was sie seit Ende der 1970er Jahre ohnehin 
tut. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage des Chan-
cengleichheit zu verwirklichen, muss sie auch gemäß Art. 24 1 BRK ein in-
klusives Bildungssystem gewährleisten (z.B. Wrase 2015). 

                                                             
1 Der Begriff wurde im angelsächsischen Kontext eingeführt, um die Vielzahl gestaffelter 

Platzierungsmöglichkeiten zu bezeichnen, die von separaten Einrichtungen über Sonderklas-
sen und Kooperationsklassen zur Platzierung im „Mainstreaming“ führten. Damit verbunden 
war ein fortdauernder Bewährungs- bzw. Verbesserungsanspruch der an das beeinträchtigte 
Kind gerichtet wurde, während behindernde Umgebungsfaktoren ausgeblendet wurden. 
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2 Inklusion als Menschenrechtsprinzip 

Wesentliches Innovationspotenzial der UN-BRK liegt in der Verknüpfung 
von Inklusion mit einem (menschen-)rechtlichen Anspruch auf ihre Einlö-
sung: 

„Inklusion ist eines der allgemeinen Prinzipien der Konvention (Art. 3 UN-BRK) und steht 
in direktem Zusammenhang mit der Achtung der Menschenwürde und den Prinzipien von 
Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit.“ (Degener/Mogge-Grotjahn 2012, S. 65) 

Allerdings werden mit der UN-BRK keine neuen, besonderen Menschenrech-
te für behinderte Menschen geschaffen, sondern lediglich auf den Kontext 
von Behinderung zugeschnitten. Damit reagierten die Vereinten Nationen auf 
den Umstand, dass behinderte Menschen trotz Gültigkeit allgemeiner Men-
schenrechte unter massiver und vielfältiger Diskriminierung in nahezu allen 
Lebensbereichen leiden. Aktuell dokumentieren dies für Deutschland die 
„abschließende[n] Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutsch-
lands“ (Committee 2015, S. 9). 

Die UN-BRK ist daher zwar eine Konvention zum Schutz und zur Förde-
rung der Rechte behinderter Menschen; sie beinhaltet aber auch ein Innova-
tionspotenzial für die Weiterentwicklung der Menschenrechtsdiskussion im 
Ganzen (Bielefeldt 2009). 

In der UN-BRK wurden die Menscherechte vor dem Hintergrund der Er-
fahrungen von mangelnder Freiheit und von Fremdbestimmung, von man-
gelnder Gleichheit und von Diskriminierung, von mangelnder Solidarität und 
von sozialem Ausschluss neu interpretiert. Die Kernbegriffe und -werte der 
Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – erfahren 
nach Bielefeldt (2012) dadurch eine Neuinterpretation, die die Theorie und 
Praxis der Menschrechte ihrerseits befruchtet: 

1. Assistierte Freiheit: Freiheit wird häufig als Freiheit bzw. Autonomie 
des Einzelnen verstanden, wobei ausgeblendet wird, dass jeder Mensch 
auf gesellschaftliche Unterstützungsleistungen und Rahmenbedingungen 
angewiesen ist, um Autonomie realisieren zu können. Die Auseinander-
setzung mit der ungerechtfertigten, aber lange unhinterfragten Fremdbe-
stimmung im Kontext von Behinderung führte zu einer grundsätzlichen 
Infragestellung dieser unreflektierten Auffassung von Autonomie. Das 
Strukturprinzip der Freiheit erfährt somit eine Neuinterpretation als „as-
sistierte Freiheit“ (Graumann 2011; zum internationalen Diskurs über die 
moralphilosophischen Implikationen: Feder Kittay/Carlson 2010), wobei 
die Assistenz nicht das Recht bedeutet, Autonomie einzuschränken. Dies 
gilt auch, wenn Menschen in der Umgebung der Auffassung sind, dass 
ein Mensch sich durch seine autonomen Handlungen Schaden zufügen 
könnte. 
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2. Diskriminierungsverbot und Barrierefreiheit: Das Gleichheitsgebot 
drückt sich im Diskriminierungsverbot aus, denn unter Diskriminierun-
gen „sind nicht nur intentionale Akte bewusster oder gar böswilliger Un-
gleichheitsbehandlungen zu verstehen, sondern auch mentale und struk-
turelle Manifestationen der Gleichheitsverweigerung“ (Bielefeldt 2012, 
S. 157). Strukturelle Diskriminierung zeigt sich beispielsweise in eta-
blierten Strukturen im Bildungssystem oder in der architektonischen Ge-
staltung von Gebäuden. Es gibt ein zunehmendes Bewusstsein dafür, 
dass das Zusammenwirken dieser Strukturen mit tief verwurzelten Ge-
wohnheiten und Einstellungen als Barriere wirkt und diskriminierende 
Wirkung hat. Eng verbunden mit dem Diskriminierungsverbot ist daher 
das Konzept der angemessenen Vorkehrungen, worunter „notwendige 
und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismä-
ßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem be-
stimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewähr-
leisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben kön-
nen“ (UN-BRK, Art. 2, Unterabsatz 4), zu verstehen sind. Das Vorent-
halten angemessener Vorkehrungen als Diskriminierung zu werten (Ai-
chele 2012).2 

3. Gesellschaftliche Inklusion: Der Leitbegriff der Inklusion ist Bielefeldt 
zufolge als eine zeitgenössische Fassung des Begriffs der Brüderlichkeit 
bzw. Solidarität zu sehen und weist über die derzeitige Integrationspoli-
tik in den verschiedenen gesellschaftlichen Feldern hinaus: 

 „Bildhaft gesprochen geht es nicht mehr lediglich darum, innerhalb der bestehenden 
gesellschaftlichen Strukturen – zum Beispiel innerhalb des bestehenden Bildungssys-
tems – die Türen zu öffnen, um nach Maßgabe des Möglichen auch für Behinderte et-
was Platz zu schaffen. Vielmehr soll die Architektur der Gesellschaft im Ganzen auf 
den Prüfstand gestellt werden. Alle gesellschaftlichen Subsysteme sollen so verstan-
den und gestaltet werden, dass Behinderte selbstverständlich dabei sind. Es geht da-
rum, dass die Betroffenen dauerhaft ein verstärktes Zugehörigkeitsgefühl (‚enhanced 
sense of belonging’) ausbilden können (UN-BRK, Präambel Lit. m.) [...].“ (Bielefeldt 
2012, S. 158, Hervorhebung im Original) 

 Dies stellt ein Novum dar, denn der Begriff des Zugehörigkeitsgefühls 
kommt „sonst in keiner internationalen Menschenrechtskonvention vor 
und gehört bislang nicht zum etablierten Vokabular des Menschenrechts-

                                                             
2 Indem die UN-BRK in Art. 6 das Problem der mehrfachen Diskriminierung anspricht, von 

der insbesondere Frauen und Mädchen mit Behinderungen betroffen sind, erweist sie sich 
zudem anschlussfähig an die rechtswissenschaftliche Ungleichheitsforschung und die sozial-
wissenschaftliche Intersektionalitätsforschung (Zinsmister 2007; Degener/Mooge-Grotjahn 
2012; Walgenbach 2015.) 
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diskurses. Er steht symbolisch für eine spezifische Stoßrichtung der Be-
hindertenrechtskonvention, die gegen die Unrechtserfahrung gesell-
schaftlicher Ausgrenzung eine freiheitliche und gleichberechtigte soziale 
Inklusion einfordert“ (Bielefeldt 2009, S. 10, Hervorhebung im Origi-
nal). Während die „institutionell-systemische Logik“ (ebd.) des „main-
streaming“ danach fragt, welche behinderten Menschen ohne strukturelle 
Veränderungen integrierbar sind, muss ein Denken, das die Würde der 
betroffenen Menschen zum Ausgangspunkt nimmt, alle Formen men-
schlichen Zusammenlebens, -lernens und -arbeitens als ungenügend an-
sehen, in denen Menschen sich ausgegrenzt sehen. Die UN-Konvention 
für die Rechte behinderter Menschen weist folgerichtig immer darauf 
hin, „dass Inklusion keinesfalls ein bloßes Dabeisein bedeutet und als ein 
Verzicht auf qualifizierte und bedarfsgerechte Unterstützung missver-
standen werden darf“ (Wocken 2011, S. 57). 

Diese Auslegung von Brüderlichkeit als Inklusion („inclusiveness“) hat nicht 
nur für behinderte Menschen, sondern für alle von Diskriminierung und Aus-
grenzung betroffenen bzw. vulnerablen Gruppen Gültigkeit. Assistierte Frei-
heit und Gleichstellung durch Abbau von Barrieren sind als universell gültige 
Weiterentwicklung der herkömmlichen Strukturprinzipien der Freiheit bzw. 
Autonomie und der Gleichheit bzw. Partizipation nur denkbar, indem sie um 
die kommunitäre Dimension der freien und gleichberechtigten Gemein-
schaftsbildung in einer wertepluralen Gesellschaft erweitert werden. 

3 Implikationen für eine Bildungstheorie, die inklusive Fragen 
aufnimmt 

Die beschriebene Ergänzung des klassisch-liberalen Verständnisses von 
Menschenwürde und Menschenrechten als Rechte freier Selbstbestimmung, 
in denen die Würde des Menschen als eines Verantwortungssubjektes durch 
die Zielsetzung eines verstärkten Zugehörigkeitsgefühls Anerkennung findet, 
hat Implikationen für die Bildungstheorie. 

Die universalistisch-egalitäre Idee der Bildung eines autonomen („mündi-
gen“) Subjektes stellt die Ziele der Universalisierung (Gleichheit) und Indivi-
dualisierung (Freiheit) besonders heraus (Tenorth 2012, 2013). Nicht nur im 
Inklusionsdiskurs wird allerdings darauf verwiesen, dass dieses Bildungsver-
ständnis um eine sozialtheoretische Perspektive von Bildsamkeit erweitert 
werden muss. Weiterführend sind hier Rickens Überlegungen zu „Bildsam-
keit und Sozialität“ (2013) unter Bezug auf die „relationale Anthropologie“ 
Tomasellos (2009), der in verschiedenen Arbeiten immer wieder die beson-
dere soziale Verfasstheit des Menschen herausgestellt hat. 

Balzer und Ricken (2010) weisen zurecht darauf hin, dass der zentrale 
Gedanke der konstitutiven Bedeutung anderer für die Genese des eigenen 
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Selbst in kaum einem anderen Diskus so sehr ausgearbeitet und diskutiert 
wurde wie im Diskurs der Anerkennungstheorie (Lindmeier/Lindmeier 
2012). Ihr Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Subjektivität unbegriffen 
bleibt, solange sie lediglich im Rahmen subjekttheoretischer Prämissen (von 
denen aus dann Intersubjektivität, Sozialität und Gesellschaft „abgeleitet“ 
werden) und nicht als soziale Genese begriffen wird. 

Ähnlich wie die UN-BRK keine „neuen Menschenrechte für behinderte 
Menschen“ konstituieren will, intendiert der Inklusionsdiskurs keine neue, 
vom bildungstheoretischen Diskurs abgekoppelte Theoriebildung. An den 
spezifischen Erfahrungen und Bedarfen behinderter Kinder lässt sich aller-
dings eine bislang zu wenig berücksichtigte Dimension von Bildung klarer 
bestimmen. Indem Bildsamkeit über das klassisch-subjektbezogene Ver-
ständnis hinaus mit Blick auf die soziale Inklusion als intersubjektives (Ent-
wicklungs-)Geschehen der Respektierung bzw. Anerkennung und Wertschät-
zung von Diversität (Vielfalt, Verschiedenheit) erweitert wird, leistet der In-
klusionsdiskurs einen Beitrag zur erziehungswissenschaftlichen Theoriebil-
dung. 

Auch diesbezüglich wird durch inklusionsbezogene Fragestellungen kein 
völlig neuer Diskurs etabliert, sondern es werden parallele und ergänzende 
Diskurslinien hinzugefügt. Während Diversität in Form von Wertschätzung 
von Vielfalt im inklusionspädagogischen Diskurs mitunter ausschließlich po-
sitiv konnotiert wird, verweist die UN-BRK auch auf die sozialen Problemla-
gen und Ausgrenzung im Kontext von Behinderung und stellt damit auch An-
schlussfähigkeit an sozialpädagogische Traditionslinien her. Dabei wird Be-
hinderung nicht personenbezogen in den Menschen mit Beeinträchtigungen 
verortet, sondern im ausgrenzenden und diskriminierenden gesellschaftlichen 
Umgang mit ihnen. Die entscheidende Formulierung in der Präambel der 
UN-BRK lautet:  

„Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigun-
gen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.“ (Präambel, e, Schattenüber-
setzung) 

Behinderung in diesem Sinne als gesellschaftlich konstruiert zu begreifen, 
bildet die Voraussetzung dafür, dass sie als strukturelles Unrecht adressiert 
werden kann.3 

                                                             
3 Indem die UN-BRK das Leben mit Behinderung als Ausdruck gesellschaftlicher Vielfalt po-

sitiv würdigt und sich mit dem Problem des „Normalismus“ (Link 1997) auseinandersetzt, 
stärkt sie das durch die „liberale Eugenik“ (Habermas 2001) bedrohte Lebensrecht behinder-
ter Menschen. Zu den in Art. 3 UN-BRK aufgelisteten Prinzipien zählen: „respect for dif-
fernce and acceptence of disability as part of human diversity and humanity“. 
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